
 
 
Band 9. Zwei deutsche Staaten, 1961-1989 
Verfassung der DDR (6. April 1968) 
 
 
 
Getragen von der Verantwortung, der ganzen deutschen Nation den Weg in eine Zukunft des 
Friedens und des Sozialismus zu weisen, 
in Ansehung der geschichtlichen Tatsache, daß der Imperialismus unter Führung der USA im 
Einvernehmen mit Kreisen des westdeutschen Monopolkapitals Deutschland gespalten hat, um 
Westdeutschland zu einer Basis des Imperialismus und des Kampfes gegen den Sozialismus 
aufzubauen, was den Lebensinteressen der Nation widerspricht, 
hat sich das Volk der Deutschen Demokratischen Republik, fest gegründet auf den 
Errungenschaften der antifaschistisch-demokratischen und der sozialistischen Umwälzung der 
gesellschaftlichen Ordnung, 
einig in seinen werktätigen Klassen und Schichten das Werk der Verfassung vom 7. Oktober 
1949 in ihrem Geiste weiterführend, 
und von dem Willen erfüllt, den Weg des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratie, 
des Sozialismus und der Völkerfreundschaft in freier Entscheidung unbeirrt weiterzugehen, 
diese sozialistische Verfassung gegeben. 
 
Artikel 1 
Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation. Sie ist die 
politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land, die gemeinsam unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei den Sozialismus verwirklichen.  
Der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin.  
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus den Farben Schwarz-
Rot-Gold und trägt auf beiden Seiten in der Mitte das Staatswappen der Deutschen 
Demokratischen Republik.  
Das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik besteht aus Hammer und Zirkel, 
umgeben von einem Ährenkranz, der im unteren Teil von einem schwarz-rot-goldenen Band 
umschlungen ist. [ . . . ]  
 
Artikel 8 
(1) Die allgemein anerkannten, dem Frieden und der friedlichen Zusammenarbeit der Völker 
dienenden Regeln des Völkerrechts sind für die Staatsmacht und jeden Bürger verbindlich. Die 
Deutsche Demokratische Republik wird niemals einen Eroberungskrieg unternehmen oder ihre 
Streitkräfte gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen.  
(2) Die Herstellung und Pflege normaler Beziehungen und die Zusammenarbeit der beiden 
deutschen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung sind nationales Anliegen der 
Deutschen Demokratischen Republik. Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger 
erstreben darüber hinaus die Überwindung der vom Imperialismus der deutschen Nation 
aufgezwungenen Spaltung Deutschlands, die schrittweise Annäherung der beiden deutschen 
Staaten bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und des Sozialismus.  
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Quelle: Nationale Front des demokratischen Deutschland, Hg., Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik. Berlin: 1968, S. 1 ff.  
 
Auch abgedruckt in Volker Gransow und Konrad Jarausch, Hg., Die Deutsche Vereinigung: 
Dokumente zu Bürgerbewegung, Annäherung und Beitritt. Köln: Verlag Wissenschaft und 
Politik, 1991, S. 40-41. 
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